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Änderungen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) 
 
 
1. Digitale Gesundheitsanwendung (DIGA) nach gesetzlichen Regelungen 
Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) hat mit dem Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) einen Anspruch 
auf digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) eingeführt. Dies ist im neuen § 33a des Fünften Buches – So-
zialgesetzbuch geregelt. DiGA können bei bestimmten Erkrankungen als Therapie u.a. den Heilungsprozess 
unterstützen. Das sind zum Beispiel Apps mit individuell zugeschnitten Anleitungen zur Rückengymnastik. 
Die Zulassung von DiGA erfolgt nach gesetzlich festgelegten Kriterien durch das Bundesinstitut für Arznei-
mittel und Medizinprodukte.  
 
Aus diesem Grund werden wir künftig aus den nachstehend genannten Tarifen Aufwendungen für DiGA er-
statten. Voraussetzungen sind:  

- Die DiGA sind im DiGA-Verzeichnis nach § 139e Fünftes Buch Sozialgesetzbuch des Bundesinsti-
tuts für Arzneimittel und Medizinprodukte enthalten. 

- Die DiGA muss durch einen Arzt, Zahnarzt oder Psychotherapeuten verordnet worden sein.  
Die Aufwendungen ersetzen wir bis zur Höhe des Betrages, der für einen Versicherten der gesetzlichen 
Krankenversicherung aufzuwenden wäre. 
 
Dieses Leistungsversprechen gilt für folgende Tarife: 
 

KKV BMK, BME, BMUNI und PMN/PMA* 
Beihilfe BK, BA*, BKA, BKE und BKEA 
Kostenerstattungstarife BMG und KAMP 

 
 
2. Digitale Gesundheitsanwendungen (DIGA) über den gesetzlichen Rahmen hinaus 
 
Darüber hinaus sehen einige Tarife/Tarifkombinationen eine zusätzliche Leistung für DiGA vor. Diese beträgt 
insgesamt bis zu 500 Euro je Versicherungsjahr. Damit können zum Beispiel verordnete DiGA, die nicht im 
DiGA-Verzeichnis enthalten sind, ersetzt werden.  
 

KKV PMN/PMA* und BMK 
Beihilfe BK + BEX / BKA + BEXA und BA* + BXA* 
Kostenerstattungstarife BMG und KAMP 

 
3. Gut zu wissen 
 
Wir ersetzen dagegen nicht Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nutzung der DiGA. Das sind insbe-
sondere Aufwendungen für die Anschaffung und den Betrieb mobiler Endgeräte oder PCs. Die in diesem Zu-
sammenhang anfallenden Internet-, Strom- und Batteriekosten ersetzen wir ebenfalls nicht.  
 
Den Ansatz des Gesetzgebers für eine bessere Versorgung durch Digitalisierung und Innovation tra-
gen wir mit der Erweiterung unseres Leistungsversprechens Rechnung.  
 
* Zur Erinnerung: 
Für die Tarife PMN/PMN sowie die Tarife BA + BXA leisten wir bereits seit den jeweiligen Tarifeinführungen 
im oben beschriebenen Rahmen.  


